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Schauplatz oder Gegenstand internationaler Zwietracht werden 
sollte, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Antarktis-Frage6 und der Rolle, die der Generalsekre-
tär dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen bei der Er-
stellung seines Berichts zugewiesen hat, sowie von der einund-
zwanzigsten, zweiundzwanzigsten und dreiundzwanzigsten 
Konsultativtagung zum Antarktis-Vertrag, die vom 19. bis 
30. Mai 1997 in Christchurch (Neuseeland), vom 25. Mai bis 
5. Juni 1998 in Tromsø (Norwegen) beziehungsweise vom 
24. Mai bis 4. Juni 1999 in Lima abgehalten wurden; 

 2. weist auf die Erklärung in Kapitel 17 der von der Kon-
ferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung 
verabschiedeten Agenda 21 hin7, wonach Staaten, die For-
schungsarbeiten in der Antarktis durchführen, nach Artikel III 
des Antarktis-Vertrags auch in Zukunft 

 a) sicherstellen sollen, dass die aus diesen Forschungsar-
beiten resultierenden Daten und Informationen der inter-
nationalen Gemeinschaft frei zur Verfügung stehen; 

 b) der internationalen Wissenschaft und den Sonderorga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen bessere 
Zugriffsmöglichkeiten auf diese Daten und Informationen bie-
ten sollen, so auch durch die Förderung regelmäßig stattfinden-
der Seminare und Symposien; 

 3. begrüßt es, dass der Exekutivdirektor des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen zur Teilnahme an den Konsul-
tativtagungen zum Antarktis-Vertrag eingeladen wurde, damit 
er diesen Tagungen bei ihrer Sacharbeit behilflich sein kann, 
und fordert die Parteien nachdrücklich auf, ihn auch zu künfti-
gen Konsultativtagungen einzuladen; 

 4. begrüßt außerdem die Praxis, wonach die Konsulta-
tivparteien des Antarktis-Vertrags dem Generalsekretär regel-
mäßig Informationen über ihre Konsultativtagungen und ihre 
Tätigkeiten in der Antarktis zur Verfügung stellen, ermutigt die 
Parteien, dem Generalsekretär und den interessierten Staaten 
auch weiterhin Informationen über Entwicklungen im Zusam-
menhang mit der Antarktis zur Verfügung zu stellen, und er-
sucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer 
siebenundfünfzigsten Tagung einen Bericht vorzulegen, der 
diese Informationen enthält; 

 5. beschließt, den Punkt "Antarktis-Frage" in die vorläu-
fige Tagesordnung ihrer siebenundfünfzigsten Tagung aufzu-
nehmen. 

RESOLUTION 54/46 

Auf der 69. Plenarsitzung am 1. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschiedet, 
auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/555) 

 
6 A/54/339 und Korr.1. 
7 Siehe Report of the United Nations Conference on Environment and Devel-
opment, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (Veröffentlichung der Vereinten Na-
tionen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions Adopted by the 
Conference, Resolution 1, Anlage II, Kap. 17, Ziffer 17.105. 

54/46. Verifikation unter allen ihren Aspekten, ein-
schließlich der Rolle der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Verifikation 

 Die Generalversammlung, 

 im Hinblick darauf, dass wirksame Verifikationsmaßnahmen 
von ausschlaggebender Bedeutung für Rüstungsbegrenzungs- 
und Abrüstungsübereinkünfte und andere ähnliche Verpflich-
tungen sind und einen wichtigen Beitrag dazu geleistet haben, 

 in Bekräftigung ihrer Unterstützung der von der Abrü-
stungskommission erarbeiteten sechzehn Verifikationsprinzipi-
en8, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 40/152 O vom 16. De-
zember 1985, 41/86 Q vom 4. Dezember 1986, 42/42 F vom 
30. November 1987, 43/81 B vom 7. Dezember 1988, 45/65 
vom 4. Dezember 1990, 47/45 vom 9. Dezember 1992, 48/68 
vom 16. Dezember 1993, 50/61 vom 12. Dezember 1995 und 
52/31 vom 9. Dezember 1997, 

 sowie unter Hinweis auf die Berichte des Generalsekretärs 
vom 11. Juli 1986, 28. August 1990, 16. September 1992, 
26. Juli 1993, 22. September 1995, 6. August 1997 und 9. Juli 
1999 sowie die dazugehörigen Addenden9, 

 1. erklärt erneut, dass wirksame Verifikationsmaßnah-
men von ausschlaggebender Bedeutung für Rüstungsbegren-
zungs- und Abrüstungsübereinkünfte und andere ähnliche Ver-
pflichtungen sind und einen wichtigen Beitrag dazu geleistet 
haben; 

 2. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung über die weiteren Auffas-
sungen Bericht zu erstatten, die ihm die Mitgliedstaaten gemäß 
den Resolutionen 50/61 und 52/31 unterbreiten; 

 3. beschließt, den Punkt "Verifikation unter allen ihren 
Aspekten, einschließlich der Rolle der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Verifikation" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer sechsundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 54/47 

Auf der 69. Plenarsitzung am 1. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten Abstim-
mung mit 120 Stimmen bei drei Gegenstimmen und 41 Enthaltungen10 verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/556)  

54/47. Verwirklichung der Erklärung des Indischen Oze-
ans zur Friedenszone 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf die Erklärung des Indischen Ozeans zur 
Friedenszone in ihrer Resolution 2832 (XXVI) vom 16. De-
 
8 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfzehnte Sonderta-
gung, Beilage 3 (A/S-15/3), Ziffer 60 (Abschnitt I, Ziffer 6 des zitierten Textes). 
9 A/41/422 und Add.1 und 2, A/45/372 und Korr.1, A/47/405 und Add.1, 
A/48/227 und Add.1 und 2, A/50/377 und Korr.1, A/52/269 und A/54/166. 
10 Einzelheiten siehe Anhang II.  




